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10. Gesetz: .Anwendung von Bestimmungen des MUttersdn11:zg...,... auf wefülidle Bedienstete der Stadt Wien, 
l!qimung. 

11. Verordnung: Ortliche Straßenpolizei; überuagung von Angelegenheiten auf die Bundespolizeidirektion Wien. 

10. 
Gesetz vom 4. Februar 1966, womit das 
Gesetz vom 19. Juli 1957, LGBL für Wien 
Nr. 21, über die Anwendung von Bestim
mungen des Mutterschutzgesetzes auf weib
lid:te Bedienstete der Stadt Wien ergänzt 

wird. 

Der Wiener Landtag hat besd1lossen: 

Abschnitt I 

Dem § 2 ist als Abs. 3 anzufügen: 
u(3) Die Zeit eints Urlaubes gemäß S 15 Abs. 1 

des in Abs. 1 angeführten ~etzes ist auf An
sudien fiir alle von der Dauer der Dienstzeit 
abhängigen Rechte mit ·Wirksamkeit des Dienst
antrittes nach Beendigung dieses Urlaubes anzu
rechnen, soferne die Bedienstete ihren Dienst 
wieder angetreten und wenigstens so lange zu
friedenstellend versehen hat, als der Urlaub 
gedauert hat. Eine Nachzahlung von Bezügen 
findet nicht statt." 

Abschnitt II 

Die Bestimmungen des Abschnittes I sind nur 
auf Bedienstete anzuwenden, deren Dienstver
hältnis bei Inkrafttreten dieses Gesetzes aufrecht 
war. 

Absdinltt III 

Die Bestimmungen dieses Gesetzes \Verden mit 
dem 1. April 1966 wirksam. 

Der Landeshauptmann: Der Landesamtsdirektor: 
Marek Ertl 

11. 
Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom t. Februar 1966, womit die Besorgung 
von Angelegenheiten der örtlidten Straßen
polizei auf die Bundespolizeidirektion Wien 

übertragen wird. 

Auf Grund des § 115 der Verfassung der 
Bundeshauptstadt Wien in der Fassung des Ge
setzes vom 29. Oktober 1965, LGBl. für Wien 
Nr. 26, wird auf Antrag der Stadt Wien mit 
Zustimmung der Bundesregierung verordnet: 

Auf dem Gebiet der örtlidlen Straßenpolizei 
wird der Bundespolizeidirektion Wien die Voll
ziehung hinsichtlich der Entgegennahme der An
zeigen von Umzügen (§ 86 der Straßenverkehrs
ordnung 1960) übertragen. 

Der Landeshauptmann: 
Marek 

EW.dne ~ des Laadd~ fiit W'ten Md ~gen Entrimtuq; .U:. Vrrsdi.ldßptfisß ·„o~ 70 g für das Stikk im Dru.:bonenv-erfag der 
Stldtitchen Hauptkasse, 1„ R.uhaui, Sciege 1, Hcd:iparrertt, und lt! du Verkaufmdlt der Osterrcichisd'lert Sta1ttsdtudu1rei - Wicuer Zeitung, 

Wien. L. Wollzeile 17t., erhä!.tlkh. 

Drudi der Osterreidlischen Staatsdrui:kerei. 
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